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// Seite

• Einleitung

• Datengrundlage

• Merkmale der nach §16i geförderten und nicht geförderten Leistungsberechtigten im 
Vergleich 

• Erfüllung von Zugangskriterien, deskriptive Merkmalsverteilung und Probitmodelle

• Zwischenfazit
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// Seite

• Die Förderungen nach §16e und §16i SGB II sollen zur Verbesserung der 
Beschäftigungsfähigkeit und im Falle von §16i SGB II auch der sozialen Teilhabe 
beitragen.

• Durch die Zugangskriterien zu Förderungen nach §16e und vor allem §16i SGB II sollen 
besonders arbeitsmarktferne Leistungsberechtigte erreicht werden.

• Fragestellungen:

– werden die Zielgruppen im Sinne der Zugangskriterien erreicht?

– werden über die Zugangskriterien hinaus Personengruppen mit Erwerbshemmnissen 
erreicht (z.B. Ältere; Personen mit Schwerbehinderung; ohne Berufsabschluss)?

– Haben weitere Gruppen von Leistungsberechtigten gleichen Zugang zu den Förderungen 
(z. B. je nach Staatsangehörigkeit; Geschlecht; Haushaltstyp)?

Einleitung
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// Seite

• Administrative Längsschnittdaten des IAB (u. a. Integrierte Erwerbsbiographien und 
Leistungshistorik Grundsicherung) sowie Rohdaten des Datawarehouse der Statistik der 
Bundesagentur für Arbeit am aktuellen Rand.

• Zugänge in Förderungen nach §16e und §16i SGB II in den Monaten April – Juli 2019, die 
zum 31. März 2019 leistungsberechtigt waren, sowie eine Zufallsstichprobe von nicht 
teilnehmenden erwerbsfähigen Leistungsberechtigten zum 31. März 2019 als 
Vergleichspersonen.

• Fallzahlen: 

– 3.765 §16e-Teilnehmende

– 14.249 §16i-Teilnehmende

– 1.947.428 nicht teilnehmende erwerbsfähige Leistungsberechtigte

Datengrundlage

4Teilhabechancengesetz: Selektivität - Zielgruppe



// Seite

ANTEILE DER §16I-TEILNEHMENDEN UND NICHT-TEILNEHMENDEN 
LEISTUNGSBERECHTIGTEN, DIE ZUGANGSKRITERIEN BZGL. SGB-II-
BEZUGSDAUER ERFÜLLEN 

Anmerkung: Für die Berechnung wurden 
Personen in der Stichprobe immer nur einer der 
hier ausgewiesenen Gruppen zugeordnet, selbst 
wenn sie zu mehreren Gruppen gehören. Die 
Zuweisung erfolgte sequentiell entsprechend 
der Reihenfolge der Gruppen in der Tabelle. 

Quelle:  Bauer et al. (IAB-Forschungsbericht 
03/2021)

5

Anteile in Prozent

Teilhabechancengesetz: Selektivität - Zielgruppe



// Seite

ANTEILE DER §16I-TEILNEHMENDEN UND NICHT-TEILNEHMENDEN LEISTUNGSBERECHTIGTEN, DIE 
ZUGANGSKRITERIEN BZGL. SGB-II-BEZUGSDAUER ERFÜLLEN. OHNE TEILNEHMENDE, DIE SEIT JANUAR 2015 
FÜR MEHR ALS SECHS MONATE IN EINEM DURCH EINEN ZUSCHUSS NACH §16E SGB II IN DER VERSION VON 
VOR 2019 BZW. IM RAHMEN DES BUNDESPROGRAMMS SOZIALE TEILHABE GEFÖRDERT WURDEN
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Personen in der Stichprobe immer nur einer der 
hier ausgewiesenen Gruppen zugeordnet, selbst 
wenn sie zu mehreren Gruppen gehören. Die 
Zuweisung erfolgte sequentiell entsprechend 
der Reihenfolge der Gruppen in der Tabelle. 

Quelle:  Bauer et al. (IAB-Forschungsbericht 
03/2021)
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// Seite

MERKMALE DER §16I-TEILNEHMENDEN UND NICHT-TEILNEHMENDEN LEISTUNGSBERECHTIGTEN 
AM 31.3.2019. ALTER >=25 JAHRE, OHNE ALTFÄLLE (ANTEILE IN PROZENT)
TEIL 1 

Quelle:  Bauer et al. (IAB-Forschungsbericht 03/2021)
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// Seite

MERKMALE DER §16I-TEILNEHMENDEN UND NICHT-TEILNEHMENDEN LEISTUNGSBERECHTIGTEN 
AM 31.3.2019. ALTER >=25 JAHRE, OHNE ALTFÄLLE (ANTEILE IN PROZENT)
TEIL 2

Anmerkung: #Zu den Hauptfluchtherkunftsländern zählen: Syrien, Irak, Iran, 
Afghanistan, Pakistan, Eritrea, Somalia und Nigeria. 

Quelle:  Bauer et al. (IAB-Forschungsbericht 03/2021)
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// Seite

DETERMINANTEN DES EINTRITTS IN EINE FÖRDERUNG NACH §16I SGB II IN DEN MONATEN APRIL-
JULI 2019. RESULTATE VON PROBITSCHÄTZUNGEN. ALTER >=25 JAHRE, OHNE ALTFÄLLE - TEIL 1 

Anmerkung: #Zu den Hauptfluchtherkunftsländern zählen: Syrien, Irak, Iran, Afghanistan, Pakistan, Eritrea, Somalia und Nigeria

Statistisches Signifikanzniveau: * 10 %, ** 5 %, *** 1 % 

Quelle:  Bauer et al. (IAB-Forschungsbericht 03/2021)
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// Seite

• Die durch die Zugangskriterien ausgewiesenen Zielgruppen für Förderungen nach §16e und §16i 
SGB II werden erreicht.

• Darüber hinaus gelingt es mit §16i SGB II überproportional ältere Leistungsberechtigte zu 
fördern, sowie auch Leistungsberechtigte ohne jegliche Erwerbserfahrung in den letzten 7 
Jahren.

• Mit §16e und §16i SGB II könnten in Zukunft folgende Personengruppen mit 
Vermittlungshemmnissen verstärkt gefördert werden, die derzeit unterrepräsentiert sind:

– Ohne Berufsausbildung

– Mit Schwerbehinderung (bei §16e SGB II insgesamt, bei §16i SGB II nur innerhalb von 
Altersgruppen unterrepräsentiert)

• Folgende Personengruppen sind ebenfalls unterrepräsentiert und könnten verstärkt gefördert 
werden:

– Ohne deutsche Staatsangehörigkeit

– Frauen, besonders in Paarbedarfsgemeinschaften

Fazit
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